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Stand 2023

Früher an Später denken - Angehörige entlasten



Was wir wollen - eine Einleitung
Ein Todesfall tritt ein und plötzlich stehen die Angehörigen vor einer
schwierigen Situation: Trotz emotionaler Betroffenheit müssen zahlreiche
Entscheidungen gefällt werden. Dazu gehört die Wahl der Bestattungsart und
des Grabes. In diesem Heft möchten wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten
der Bestattung auf unseren Friedhöfen zeigen und vorstellen. Merkmale und
Besonderheiten der einzelnen Grabstellen und Bestattungsformen werden
erläutert, damit Sie eine Entscheidung treffen können, welches Grab bei
Eintreten eines Sterbefalles das Passende sein wird. Auch Sie selbst können hier
einen Platz für Ihre Trauer finden. Aus unserer Erfahrung empfehlen wir
Angehörigen, die einen geliebten Menschen plötzlich und unerwartet oder vor-
zeitig verloren haben, ein Grab, das sie selbst gestalten können - mit einem
individuellen Grabmal, Pflanzen und Grabschmuck. Das kann helfen, die Trauer
auszuhalten.

Was Sie wissen müssen - grundlegende Hinweise
Die Friedhöfe in Lößnitz, Alberoda und Affalter sind in Trägerschaft der
Ev.-luth. Kirchgemeinde Lößnitz-Affalter. Die gesetzlich vorgegebene Ruhefrist
für Särge und Urnen Verstorbener beträgt 20 Jahre. Rechtliche Vorgaben für
unsere Friedhöfe sind in der Friedhofsordnung* festgehalten. Für jedes Grab
gibt es einen Nutzungsberechtigten, d. h. ein Angehöriger muss die Beisetzung
beantragen, die Bescheinigungen für das Grab unterschreiben, der Friedhofsord-
nung zustimmen und für die Bezahlung entstehender Kosten sorgen. Bitte
beachten Sie unsere aktuelle Friedhofsgebührenordnung*. Detaillierte und
kostenlose Beratung erhalten Sie im Pfarramt. Gerne beraten wir Sie auch, bevor
ein Sterbefall eintritt. Keiner beschäftigt sich gern mit Tod und Sterben. Aber die
Erfahrung zeigt, dass im Trauerfall viele Entscheidungen überfordern und vorab
eingeholte Informationen eine Entlastung sein können.

Was wir tun - unsere Verantwortung für Mensch und Natur
Die Friedhöfe in Lößnitz, Affalter und Alberoda betreiben wir nicht gewinn-
orientiert, sondern kostendeckend. Dabei müssen wir so kalkulieren, dass die
Gebühr, die Sie heute für ein Grab bezahlen, für 20 Jahre (das entspricht der
gesetzlichen Ruhefrist) ausreichend ist. Davon können die Pflege des Friedhofes
garantiert und unsere Mitarbeiter und die Technik finanziert werden. Uns ist
sowohl wichtig, unsere Mitarbeiter fair zu entlohnen als auch Lebensräume für
Pflanzen und Tiere zu bieten, wie z.B. auf Blühwiesen. Wir stehen zu unserer
Verantwortung für die Schöpfung.

* Alle wichtigen Friedhofsdokumente finden Sie als QR-Code auf der Rückseite dieser Broschüre
oder auf unserer Internetseite www.derFriedhof.de

Wie lange

Wie viele Spuren
ein Mensch hinterlässt.

Wie lange es dauert,
bevor der Duft schwindet,

bevor die letzten Brotkrumen vom Tisch,
die Tasse gespült,

der Rock verschenkt,
der Anzug verkauft,

das Bild gerahmt.

Wie lange es dauert,
bis die Seele versteht.

Manches verblasst nie,
heilt nie,

bleibt
unbegreiflich.

- Inge Müller -
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1. Der Friedhof in Lößnitz

Bitte beachten Sie, dass einige Gräber aufgrund der Hanglage mit Rollator oder Rollstuhl nur in
Begleitung zu erreichen sind.

Übersicht über die Beisetzungsmöglichkeiten
auf dem Friedhof in Lößnitz

Die erste zu treffende Entscheidung ist die über die Art der Bestattung:
Erdbestattung (Sarg) oder Feuerbestattung (Urne). Dabei gibt es folgende
Möglichkeiten:

Sargbestattungen

1.1 Reihengrab (1 Sarg)

1.2 Stille Wiese (1 Sarg)

Sarg- und Urnenbestattungen

1.3 Wahlgrab einstellig
(1 Sarg+1 Urne/2 Urnen)

1.4 Wahlgrab einstellig
(1 Sarg+1 Urne/2 Urnen)

1.5 Wahlgrab zweistellig
(2 Särge+2 Urnen /1 Sarg+3 Urnen/4 Urnen)

Urnenbestattungen

1.6 Urnenreihengrab (1 Urne)

1.7 Urnengemeinschaftsgräber mit
mit einfachem Grabmal

1.8 Urnengemeinschaftsgräber am Baum

1.9 Urnengemeinschaftsgräber an der Mauer
oder mit einem besonderen Grabmal
für 12-24 Urnen
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Erläuterung zu den Symbolen:

Pflege
Pflege durch Angehörige
Pflege durch Friedhofs-
verwaltung

��

Gestaltung
keine Gestaltung möglich
Auswahl festgelegter
Möglichkeiten
freie Entscheidung

�
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Art des Grabes
Einzelgrab
Partner- oder
Familiengrab
Gemeinschaftsgrab
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Sargbestattungen

1.1 „Das grüne Bescheidene“
Reihengrab für einen Sarg

Merkmale

In einer Reihengrabstätte kann nur ein Sarg beigesetzt werden. Die Bestattungen
erfolgen fortlaufend nach dem Beisetzungstermin, d. h. der Verstorbene und
seine Angehörigen können nicht nebeneinander beigesetzt werden. Das
Nutzungsrecht an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der gesetzlichen
Ruhezeit (20 Jahre). Es kann nicht verlängert werden.

Gestaltung des Grabes (Grabmal, Blumen und Pflege)

Die Pflege liegt in der Verantwortung der Angehörigen. Sie können das Grab
selber pflegen, einen Gartenbaubetrieb oder die Friedhofsverwaltung beauf-
tragen. Erstanrichten und die Umpflanzung des Grabes übernehmen in jedem
Fall die Friedhofsmitarbeiter. Für die Angehörigen wird ein auf dem Grab mittig
vorgesehener Pflanzbereich für die eigene Bepflanzung gelassen. Ob und welche
Art von Grabmal gesetzt wird, entscheidet der Nutzungsberechtigte unter
Beachtung der Friedhofsordnung. Erstbepflanzung und Grabmal können frühes-
tens nach einer kompletten Frostperiode (Dezember - März) gesetzt werden. Das
Grabmal muss bei einem zugelassenen Handwerksmeister angefertigt und von
ihm aufgestellt werden. Es ist Eigentum der Angehörigen.

Kosten

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der separat beigefügten Preisliste.

Inbegriffen:
Nutzungsgebühr des Grabes, Halle, Träger, Beisetzungsgebühr, Friedhofsunterhaltungs-
gebühr, Anrichten des Grabes.

Nicht inbegriffen:
Grabmal

Beispiele für ein Reihengrab
„Das grüne Bescheidene“

�� �� �
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Sargbestattungen

1.2 „Die stille Wiese“
Reihengrab für einen Sarg mit Pflege durch die Friedhofsverwaltung

Merkmale

In einem Grab auf der „stillen Wiese“ kann nur ein Sarg beigesetzt werden. Die
Bestattungen erfolgen fortlaufend nach dem Beisetzungstermin, d. h. der
Verstorbene und seine Angehörigen können nicht nebeneinander beigesetzt
werden. Das Nutzungsrecht an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der
gesetzlichen Ruhezeit (20 Jahre). Es kann nicht verlängert werden.

Gestaltung des Grabes (Grabmal, Blumen und Pflege)

Eine Reihengrabstätte auf der „stillen Wiese“ wird nach dem Anrichten des Gra-
bes (d. h. Grabhügel ebnen, Grab einfassen, Grabmal setzen, Bepflanzung) durch
die Friedhofsverwaltung gepflegt. Den Grabhügel vor dem Anrichten pflegen die
Angehörigen. Auf die Gestaltung des Grabes haben die Angehörigen keinen Ein-
fluss. Sie können keine Pflanzungen vornehmen und keine großen Schalen auf
das Grab stellen, haben aber die Möglichkeit mit einer kleinen Schale oder einer
Steckvase das Grab mit Blumen zu schmücken.
Bei dieser Bestattungsart ist ein Grabstein vorgesehen. Der Nutzungsberechtigte
kann unter einer vorgegebenen Auswahl ein Grabmal aussuchen. Auf dem Grab-
stein eingraviert sind Rufname, Name, Geburtsjahr, Sterbejahr und ein Symbol
nach vorliegenden Mustern. Ein Katalog hierfür kann in der Friedhofsverwaltung
eingesehen und das Grabmal auch dort bestellt werden. Erstbepflanzung und
Grabmal können frühestens nach einer kompletten Frostperiode (Dezember -
März) gesetzt werden. Das Grabmal ist Eigentum der Angehörigen.

Kosten

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der separat beigefügten Preisliste.

Inbegriffen:
Nutzungsgebühr des Grabes, Halle, Träger, Beisetzungsgebühr, Friedhofs-
unterhaltungsgebühr, Grabmal, Pflege der Grabstelle

Nicht inbegriffen:
---

Beispiele für ein Reihengrab
„Die stille Wiese“�� ���
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Sarg- und Urnenbestattungen

1.3 „Das Vielfältige für 1-2“
Wahlgrab einstellig für einen Sarg und Urnen

Merkmale

In einem einstelligen Wahlgrab kann ein Sarg beigesetzt werden. Besonders ist
hier, dass in diesem Grab zusätzlich zum Sarg noch eine Urne beigesetzt werden
kann. Die andere Möglichkeit ist, in diesem Grab zwei Urnen beizusetzen. In je-
dem Fall können der Verstorbene und ein Angehöriger in einem Grab beigesetzt
werden. Das Nutzungsrecht an Wahlgrabstellen muss im Beisetzungsfall auf 20
Jahre gelöst und kann verlängert werden.

Gestaltung des Grabes (Grabmal, Blumen und Pflege)

Die Pflege liegt in der Verantwortung der Angehörigen. Sie können das Grab sel-
ber pflegen, einen Gartenbaubetrieb oder die Friedhofsverwaltung beauftragen.
Ob und welche Art von Grabmal gesetzt werden soll, entscheidet der Nutzungs-
berechtigte. Die Umrandung, die Bepflanzung und das Grabmal können frei ge-
wählt werden. Das Grabmal kann im Fall einer Erdbestattung frühestens nach
einer kompletten Frostperiode (Dezember - März) gesetzt werden und muss bei
einem zugelassenen Handwerksmeister angefertigt und von ihm aufgestellt wer-
den. Es ist Eigentum der Angehörigen.

Kosten

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der separat beigefügten Preisliste.

Inbegriffen:
Nutzungsgebühr des Grabes, Halle, Träger, Beisetzungsgebühr und Friedhofsunterhal-
tungsgebühr. Im Falle einer weiteren Beisetzung müssen die Kosten für die zweite Beiset-
zung übernommen sowie Nutzungs- und Unterhaltungsgebühr nachgelöst werden, so-
dass insgesamt die vorgegebenen Ruhefristen von jeweils 20 Jahren gewährleistet sind.

Nicht inbegriffen:
Einfassung des Grabes, Grabmal. Zusatzleistungen können vom Friedhof erbracht wer-
den. Eine genaue Kostenberechnung kann nur individuell erfolgen.

Beispiele für einstellige Wahlgräber
„Das Vielfältige für 1-2“���/��� �
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Sarg- und Urnenbestattungen

1.4 „Das pflegefreie Partnergrab“
Wahlgrab einstellig für einen Sarg und Urnen
mit Pflege durch die Friedhofsverwaltung

Merkmale

In einem „Pflegefreien Partnergrab“ können ein Sarg und eine Urne oder zwei
Urnen von Ehe- oder Lebenspartnern beigesetzt werden. Das Nutzungsrecht
muss im Beisetzungsfall für die gesetzliche Ruhefrist von 20 Jahren gelöst
werden.

Gestaltung des Grabes (Grabmal, Blumen und Pflege)

Die Pflege erfolgt ab der Erstbepflanzung mit Bodendeckern durch die Fried-
hofsverwaltung. Angehörige können eine Steckvase oder eine Pflanzschale ab-
stellen. Für die Pflege und Entsorgung von mitgebrachten Grabgestecken und
Blumen sind die Angehörigen selbst verantwortlich. Ein Grabmal mit Namens-
nennung muss von den Nutzungsberechtigten bei einem Steinmetz beauftragt
werden.

Kosten

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der separat beigefügten Preisliste.

Inbegriffen:
Nutzungsgebühr des Grabes, Halle, Träger, Beisetzungsgebühr, Einfassung des Grabes
und Friedhofsunterhaltungsgebühr. Im Falle weiterer Beisetzungen müssen die Kosten
für die Beisetzung übernommen sowie Nutzungs- und Unterhaltungsgebühr nachgelöst
werden, sodass insgesamt die vorgegebenen Ruhefristen von jeweils 20 Jahren gewähr-
leistet sind.

Nicht inbegriffen:
Grabmal. Zusatzleistungen können vom Friedhof erbracht werden. Eine genaue Kosten-
berechnung kann nur individuell erfolgen.

Beispiele für einstellige Wahlgräber
„Das pflegefreie Partnergrab“

Beispielbild (Fotomontage)

�� ��� ��/
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Sarg- und Urnenbestattungen

1.5 „Das Vielfältige für 2-4“
Wahlgrab zweistellig für Särge und Urnen

Merkmale

In diesem Wahlgrab gibt es drei verschiedene Möglichkeiten von Beisetzungen:
Entweder können bis zu zwei Särge und bis zu zwei Urnen beigesetzt werden;
oder es können bis zu vier Urnen beigesetzt werden; oder es kann ein Sarg und
bis zu drei Urnen beigesetzt werden. In allen drei Fällen kann der Verstorbene
mit seinen Angehörigen in einem Grab bestattet werden. Das Nutzungsrecht an
Wahlgrabstellen muss im Beisetzungsfall auf 20 Jahre gelöst und kann verlän-
gert werden.

Gestaltung des Grabes (Grabmal, Blumen und Pflege)

Die Pflege liegt in der Verantwortung der Angehörigen. Sie können das Grab sel-
ber pflegen, einen Gartenbaubetrieb oder die Friedhofsverwaltung beauftragen.
Ob und welche Art von Grabmal gesetzt werden soll, entscheidet der Nutzungs-
berechtigte. Die Umrandung, die Bepflanzung und der Grabstein können frei ge-
wählt werden. Das Grabmal kann im Fall einer Erdbestattung frühestens nach
einer kompletten Frostperiode (Dezember - März) gesetzt werden und muss bei
einem zugelassenen Handwerksmeister angefertigt und von ihm aufgestellt wer-
den. Es ist Eigentum der Angehörigen.

Kosten

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der separat beigefügten Preisliste.

Inbegriffen:
Nutzungsgebühr des Grabes, Halle, Träger, Beisetzungsgebühr und Friedhofsunterhal-
tungsgebühr. Im Falle weiterer Beisetzungen müssen die Kosten für die Beisetzung über-
nommen sowie Nutzungs- und Unterhaltungsgebühr nachgelöst werden, sodass insge-
samt die vorgegebenen Ruhefristen von jeweils 20 Jahren gewährleistet sind.

Nicht inbegriffen:
Einfassung des Grabes, Grabmal. Zusatzleistungen können vom Friedhof erbracht wer-
den. Eine genaue Kostenberechnung kann nur individuell erfolgen.

���/��� �
Beispiele für zweistellige Wahlgräber
„Das Vielfältige für 2-4“
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Urnenbestattungen

1.6 „Das bunte Kleine“
Reihengrab für eine Urne

Merkmale

In einer Urnenreihengrabstätte kann nur eine Urne beigesetzt werden. Das Grab
ist mit 1×1 m kleiner als das Reihengrab für Särge. Die Bestattungen erfolgen
fortlaufend nach dem Beisetzungstermin, d. h. der Verstorbene und seine Ange-
hörigen können nicht nebeneinander oder in einem Grab beigesetzt werden. Das
Nutzungsrecht an einer Urnenreihengrabstätte erlischt mit Ablauf der gesetzli-
chen Ruhezeit (20 Jahre). Es kann nicht verlängert werden.

Gestaltung des Grabes (Grabmal, Blumen und Pflege)

Die Pflege liegt in der Verantwortung der Angehörigen. Sie können das Grab sel-
ber pflegen, einen Gartenbaubetrieb oder die Friedhofsverwaltung beauftragen.
Die Umrandung des Grabes übernehmen die Friedhofsmitarbeiter. Ob ein Grab-
mal gesetzt werden soll, entscheidet der Nutzungsberechtigte. Es muss von den
Angehörigen selbst bei einem zugelassenen Handwerksmeister in Auftrag gege-
ben und gekauft werden. Es ist Eigentum der Angehörigen.
Neu: Die Maße und das Material des Grabmales sind in der Friedhofsordnung
festgelegt.

Kosten

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der separat beigefügten Preisliste.

Inbegriffen:
Nutzungsgebühr des Grabes, Halle, Beisetzungsgebühr, Friedhofsunterhaltungsgebühr,
Anrichten des Grabes

Nicht inbegriffen:
Grabmal

Beispiele für Urnenreihengräber
„Das bunte Kleine“

�� �� �
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Urnenbestattungen

1.7 „Der Minimalist“
Urnengemeinschaftsgrab mit einfachem Grabmal

Merkmale

In diesem Gemeinschaftsgrab werden 48 Urnen in der dafür vorgesehenen Flä-
che beigesetzt. Es ist ein Gemeinschaftsgrab, d. h. Sie teilen sich mit mehreren
Angehörigen das Grab und das Grabmal. Das Nutzungsrecht erlischt mit Ablauf
der gesetzlichen Ruhezeit (20 Jahre). Es kann nicht verlängert werden.

Gestaltung des Grabes (Grabmal, Blumen und Pflege)

Der Liegeplatz der einzelnen Urne ist nicht markiert. Die Namen der Verstorbe-
nen werden auf einer Stele unter dem Sterbejahr aufgeführt mit Rufname und
Name. Die Stele ist beidseitig beschriftet. Das Gemeinschaftsgrab wird eingefasst
von einer gemeinsamen Steinplatte. Diese dient als Abstellfläche für Grabgestecke
und Blumen. Zum Ablegen von Grabschmuck haben Sie auf der gemeinsamen
Steinplatte ca. 30×20 cm Platz zur Verfügung. Für die Entsorgung mitgebrachter
Grabgestecke und Blumen sind die Angehörigen selbst verantwortlich. Die Ur-
nenanlage wird von der Friedhofsverwaltung ab der Erstbepflanzung gepflegt.
Auf die Gestaltung das Grabmales haben die Nutzungsberechtigten keinen Ein-
fluss. Wann die Erstbepflanzung und die Namensnennung auf der Stele erfolgen,
kann variieren. Ausschlaggebend dabei ist der Zeitraum der Belegung.

Kosten

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der separat beigefügten Preisliste.

Inbegriffen:
Nutzungsgebühr des Grabes, Halle, Beisetzungsgebühr, Friedhofsunterhaltungsgebühr,
Pflege und Grabmal

Nicht inbegriffen:
---

��
Beispiele für Urnengemeinschaftsgräber mit einfachem Grabmal
„Der Minimalist“
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Urnenbestattungen

1.8 „Unterm Blätterdach“
Urnengemeinschaftsgrab am Baum

Merkmale

In diesen Gemeinschaftsgräbern werden 24 Urnen in der dafür vorgesehenen
Fläche beigesetzt. Ein Baum steht in der Mitte und Stelen erinnern an die Ver-
storbenen. Das Nutzungsrecht erlischt mit Ablauf der gesetzlichen Ruhezeit (20
Jahre). Es kann nicht verlängert werden.

Gestaltung des Grabes (Grabmal, Blumen und Pflege)

Der Liegeplatz der einzelnen Urne ist nicht markiert. Die Fläche, in der die Urnen
beigesetzt werden, wird vom Friedhof umrandet, bepflanzt und gepflegt. Auf
die Gestaltung der Grabstelle haben die Nutzungsberechtigten keinen Einfluss.
Auf einer Stele werden unter dem Sterbejahr Rufname und Name aufgeführt.
Grabgestecke dürfen abgelegt werden bis die Fläche bepflanzt wird. Danach dür-
fen keine Grabgestecke mehr abgelegt werden, damit der Bodendecker wachsen
kann. Für Blumen steht dann eine Steckvase zur Verfügung.

Kosten

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der separat beigefügten Preisliste.

Inbegriffen:
Nutzungsgebühr des Grabes, Halle, Beisetzungsgebühr, Friedhofsunterhaltungsgebühr,
Pflege, Grabmal und Baum

Nicht inbegriffen:
---

Beispiel für Urnengemeinschaftsgräber am Baum
„Unterm Blätterdach“�� � ��
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Urnenbestattungen

1.9 „Die Ruhemauer“ und „Das Monumentale“
Urnengemeinschaftsgrab an der Mauer
oder mit einem besonderen Grabmal

Merkmale

In diesen Gräbern werden 12-24 Urnen in den dafür vorgesehenen Flächen bei-
gesetzt. Es ist ein Gemeinschaftsgrab, d. h. Sie teilen sich mit mehreren Angehö-
rigen das Grab und das Grabmal. Es gibt immer nur ein aktuelles Grab, das be-
legt wird: Entweder die „Ruhemauer“ oder das „Monumentale“. Das Nutzungs-
recht an einem Gemeinschaftsgrab erlischt mit Ablauf der gesetzlichen Ruhezeit
(20 Jahre). Es kann nicht verlängert werden.

Gestaltung des Grabes (Grabmal, Blumen und Pflege)

Der Liegeplatz der einzelnen Urnen ist in den Anlagen durch eine Steinplatte
(25×25 cm) markiert. Dort können die Angehörigen eine Blumenschale abstellen.
Auf einer Gedächtnistafel bzw. einem Grabmal werden Rufname, Name, Ge-
burts- und Sterbejahr des Verstorbenen aufgeführt.
Die Urnengemeinschaftsgräber werden von der Friedhofsverwaltung angelegt,
bepflanzt und gepflegt. Wann die Erstbepflanzung und Namensnennung auf der
Stele erfolgen, kann variieren. Ausschlaggebend dabei ist der Zeitraum der Bele-
gung. Auf die Gestaltung der Gedächtnistafel bzw. des Grabmales haben die
Nutzungsberechtigten keinen Einfluss.

Kosten

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der separat beigefügten Preisliste.

Inbegriffen:
Nutzungsgebühr des Grabes, Halle, Beisetzungsgebühr, Friedhofsunterhaltungsgebühr,
Pflege und Grabmal

Nicht inbegriffen:
---

Beispiel für ein Urnengemeinschaftsgrab an der Mauer
„Die Ruhemauer“

Beispiel für ein Urnengemeinschaftsgrab mit einem besonderen
Grabmal „Das Monumentale“

�� � ��
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Der „Lebenspfad“ auf dem Friedhof in Lößnitz

Der Lebenspfad ist für Menschen mit und ohne religiösen Hintergrund gestaltet.
Er ist ein Ort, der zum Innehalten einlädt, der aber auch Möglichkeiten bietet,
Verluste wahrzunehmen und der Trauer Raum zu geben. Lassen Sie sich einla-
den. Die Gedanken, die uns zu dem Begriff „Lebenspfad“ inspiriert haben, sind
vielfältig: Ein Pfad kann entstehen, wenn ein Mensch dort geht, wo vorher keiner
war. Wenn wir trauern, gleich um welche Art Verlust es dabei geht, weiß man
manchmal nicht, wie es weitergehen soll. Der „Lebenspfad“ ist Symbol für das
Leben wie es ist. Es hat Anfang und Ende, verläuft manchmal glatt und manch-
mal ist es steinig und schwer. Im Leben erleiden wir Verluste, manche davon
werfen uns aus der Bahn und nehmen uns die Kraft. Beim Verlust eines Men-
schen haben unsere Vorfahren mit Hilfe von Ritualen die schwere Zeit durchge-
standen. Verpflichtende Traditionen treten heute eher hinter Funktionalität zu-
rück. In unserem rastlosen und modernen Leben blenden wir Krankheit, Tod
und Trauer soweit es geht aus. Auf der anderen Seite entstehen z. B. Online-
Gedenkseiten oder an Straßenrändern Blumenkreuze. Darin zeigt sich das Be-
dürfnis, auf individuelle Art und Weise der Trauer Ausdruck zu geben.

Lassen Sie sich auf den Lebenspfad einladen, wenn Sie ein Verlust schmerzt,
wenn Sie einen Ihnen nahestehenden Menschen verloren haben. Aber auch
Brüche im Leben müssen bewältigt werden, z.B. wenn Sie Ihre Arbeit verloren
haben, wenn eine Partnerschaft scheitert, wenn Sie mit einer lebensbedrohlichen
Diagnose konfrontiert werden. Nennen möchten wir an dieser Stelle auch den
Verlust eines Haustieres. Um weiterzugehen, müssen wir uns neu orientieren.

Eine Erzählung in der Bibel berichtet über zwei Freunde von Jesus, die nach sei-
nem gewaltsamen Tod miteinander auf dem Weg waren. Sie wollten zur Stadt
Emmaus gehen. Jesus begleitete sie, zunächst von ihnen unerkannt. Dort steht:
„Und siehe, zwei von ihnen gingen in ein Dorf, dessen Name ist Emmaus. Und
sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so
redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen.
Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten.“ (Lukas 24).
Jesus geht mit, hört zu, schenkt Nähe. Er weiß nicht alles besser, gibt keine
guten Ratschläge. Durch seine Begleitung finden die Jünger ihren Weg.

Scannen Sie den QR-Code und schauen Sie sich ein
Video über den Lebenspfad online an.



„Das grüne Bescheidene“:
Reihengrab für einen Sarg

„Die stille Wiese“:
Reihengrab für einen Sarg

„Das Vielfältige für 1-2 oder 2-4“:
Wahlgräber einstellig oder
Zweistellig für Särge und Urnen

„Das bunte Kleine“:
Reihengrab für eine Urne

„Der Minimalist“:
Urnengemeinschaftsgrab

„Unterm Blätterdach“:
Urnengemeinschaftsgrab am Baum

„Die Ruhemauer“:
Urnengemeinschaftsgrab an der
Mauer

„Das Monumentale“:
Urnengemeinschaftsgrab
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Das Vielfältige
für 1-2 oder
2-4

Die Darstellung ist stark vereinfacht und soll Ihnen einen
Überblick über die Lage der verschiedenen Gräber ermöglichen.Wasserstellen
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FAQ - Häufig gestellte Fragen

Woher bekomme ich eine Beratung für die Grabauswahl?

Die beste Beratung bekommen Sie, wenn Sie sich vor Ort ein Bild machen. Wir
beraten Sie gerne und klären Sie über Vor- und Nachteile auf. Damit wir uns für
Sie Zeit nehmen können, bitte wir um eine Terminvereinbarung.

Kann man sich auch beerdigen lassen, wenn man keiner
Konfession angehört?

Ja. Jede Person kann auf unseren Friedhöfen - unabhängig von Konfession und
Religion - bestattet werden.

Kann ich schon jetzt eine Grabstelle reservieren?

Ja. Mit dem Erwerb eines Nutzungsrechts kann eine Grabstätte reserviert
werden.

Kann ich neben meinem Partner/meiner Partnerin beigesetzt
werden?

Ja. Eine Beisetzung neben dem Partner/der Partnerin ist bei Wahlgräbern und
pflegefreien Partnergräbern möglich.

Darf ich mit dem Auto auf den Friedhof fahren?

Nur zugelassene Gewerbetreibende dürfen zur Ausübung ihrer Tätigkeit unsere
Friedhöfe befahren. Nur mit unserer Ausnahmegenehmigung und in
Ausnahmefällen (z.B. Gehbehinderung) oder zum Transport schwerer Lasten
kann der Friedhof mit einem privaten PKW befahren werden.

Wann wird das Wasser an- und abgedreht?

Einen festen Termin gibt es nicht. Wenn das Wasser aufgedreht wird,
informieren wir Sie über den Aushang des Friedhofs. Um die Leitungen zu
erhalten, versuchen wir das fließende Wasser möglichst nur außerhalb der
Frostperiode zu nutzen.

Wer entfernt alte Gestecke und Blumen?

Da die Gestecke Privateigentum sind und es auch Ansichtssache ist, wie lange
etwas schön aussieht, sind die Nutzungsberechtigten verantwortlich Gestecke
und Blumen zu beräumen.

Wo kann ich bei Bedarf Grabpflege beauftragen?

Für Reihengräber und Wahlgräber können Sie uns als Friedhofsverwaltung oder
jede zugelassene Gärtnerei beauftragen, die Grabpflege zu übernehmen.

Was ist eine „Stille Beisetzung“?

Bei einer „Stillen Beisetzung“ wird ohne eine Rednerin oder Pfarrer „in Stille“
Abschied genommen. Ein Mitarbeiter des Friedhofs führt mit wenigen Worten
und der Nennung von Namen, Geburts- und Sterbedaten die Bestattung durch.

Lässt Sich die Ruhezeit verkürzen?

Nein. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestruhezeit beträgt 20 Jahre und kann
nicht verkürzt werden.

Kann eine Grabnutzung verlängert werden?

Nicht jedes Grab kann verlängert werden. In jedem Fall verlängert werden kann
die Nutzung für ein Wahlgrab. Bitte fragen Sie für Ihren individuellen Fall bei
uns nach.

Was passiert nach Ablauf der Grabnutzungsdauer?

Sie werden von uns schriftlich über den Ablauf der Nutzungsdauer informiert.
Bei Wahlgräbern werden Sie gefragt, ob Sie eine Verlängerung wünschen oder
die Grabstelle auflösen möchten. Verlängern Sie die Nutzung nicht, sind Sie
aufgefordert, die Grabstelle innerhalb einer Frist von drei Monaten einzuebnen
und ggf. vorab zu beräumen. Das heißt: Stein, Umrandungen und Pflanzen
müssen entfernt werden. Dies können Sie als Nutzer selbst vornehmen oder den
Friedhof oder einen externen Dienstleister damit beauftragen. Die Grabstelle
kann dann neu vergeben werden.



Hoffnung

Wenn unsere Tage verdunkelt sind
und unsere Nächte finsterer
als tausend Mitternächte,
so wollen wir stets daran denken,
dass es in der Welt eine große segnende Kraft gibt, die Gott heißt.

Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen.
Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln –
zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit.

- Martin Luther King -

Der Herr segne dich.
Er schenke dir Hoffnung. Er wende sich dir zu.
Er lasse dich deine Liebsten wiedersehen –
hier und an einem jenseitigen Morgen.
Er beschenke dich mit dem leuchtenden Morgen der Ewigkeit.
Amen.

Ihre Pfarrerin Elke Seekamp-Weiß

Friedhofsverwaltung und Pfarramt
Lößnitz, Rathausplatz 3

Öffnungszeiten
Montag 9:00 – 12:30 Uhr
Dienstag 15:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag 9:30 – 12:30 und 15:00 – 17:00 Uhr

- und nach Vereinbarung -

Telefon 03771 55510
Telefax 03771 555111
E-Mail kg.loessnitz_affalter@evlks.de
Internet www.derFriedhof.de

Mitarbeiterinnen
Susann Eckert
Monika Hänel

Bankverbindung
LKG Dresden Bank für Kirche und Diakonie
IBAN DE93 3506 0190 1638 6000 28

Sie erreichen die Mitarbeiter des Friedhofs von
Montag bis Freitag 8 – 15 Uhr unter
Telefon 01575 0774642
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Scannen Sie die QR-Codes und informieren Sie sich online über
unsere Friedhöfe:

Alle wichtigen Friedhofsdokumente
und Videos finden Sie auf unserer
Internetseite www.derFriedhof.de

Video über den „Lebenspfad“ auf dem
Friedhof in Lößnitz

Video über den Friedhof in Alberoda

Video über den Friedhof in Affalter

Video über den Friedhof in Lößnitz



Nutzungsgebühr 380,00 € 450,00 € 900,00 € 380,00 € 450,00 €

Trauerhalle (Lö, Alb) *
1

160,00 € 160,00 € *
3

160,00 € *
3

160,00 € 160,00 € *
3

Sargträger 117,00 € 117,00 € *
3

117,00 € *
3

117,00 € 117,00 € *
3

Beisetzungsgebühr 575,00 € 575,00 € *
3

575,00 € *
3

575,00 € 575,00 € *
3

Friedhofunterhaltung 20 J. 880,00 € 880,00 € 1.760,00 € 880,00 € 880,00 €

Anrichten Grabstätte 85,00 € 0,00 € 0,00 €

Pflege 20 J. 3.120,00 € *
2

2.180,00 €

Gesamt 2.197,00 € 2.182,00 € 3.512,00 € 5.232,00 € 4.362,00 €

Nutzungsgebühr 380,00 € 450,00 € 900,00 € 380,00 € 450,00 € 380,00 € 380,00 € 380,00 €

Trauerhalle (Lö, Alb) *
1

160,00 € 160,00 € *
3

160,00 € *
3

160,00 € 160,00 € *
3

160,00 € 160,00 € 160,00 €

Beisetzungsgebühr 290,00 € 290,00 € *
3

290,00 € *
3

290,00 € 290,00 € *
3

290,00 € 290,00 € 290,00 €

Friedhofunterhaltung 20 J. 880,00 € 880,00 € 1.760,00 € 880,00 € 880,00 € 880,00 € 880,00 € 880,00 €

Anrichten Grabstätte 57,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pflege 20 J. 3.120,00 € *
2

2.180,00 € *
2

1.145,00 € *
2

1.345,00 € *
2

991,00 € *
2

Gesamt 1.767,00 € 1.780,00 € 3.110,00 € 4.830,00 € 3.960,00 € 2.855,00 € 3.055,00 € 2.701,00 €

Die Ziffern ganz oben in den Tabellen beziehen sich auf die Nummerierung im Friedhofsratgeber.

Lö = Lößnitz,   Aff = Affalter,   Alb = Alberoda

*
1
 Halle Affalter gehört Stadt Lößnitz - anderer Preis

*
2 
bei Stille Wiese und UGA inkl. Grabmal

*
3
 für jede Beisetzung/Beerdigung www.derFriedhof.de

Urnen-

reihengrab
Stille Wiese

pflegefreies 

Partnergrab

individuell

Lö

1.9

mit besonderem 

Grabmal

Lö

1.1 | 2.1 | 3.1

Reihengrab

Lö, Aff, Alb

1.6 | 2.6 | 3.6

individuell

Übersicht Friedhofsgebühren Lößnitz, Affalter und Alberoda (ab 01.10.2022)

160,00 €

290,00 €

880,00 €

2.2 | 3.2

Aff, Alb

Stille Wiese

Lö, Aff, Alb

1.2 | 2.2 | 3.2

1.7

mit einfachem 

Grabmal

Lö

1.8

am Baum

1.5 | 2.5 | 3.51.3 | 2.3 | 3.3

2.478,00 €

Sarg

Urne

380,00 €

1.4 | 2.4 | 3.4

pflegefreies 

Partnergrab

Lö, Aff, Alb

1.4 | 2.4 | 3.4

Lö, Aff, Alb

Wahlgrab 

zweistellig

Lö, Aff, Alb

1.5 | 2.5 | 3.5

individuell

Wahlgrab 

einstellig

Lö, Aff, Alb

individuell

Sonstige Gebühren

38,00 €           

2.7

mit einfachem 

Grabmal

Alb

48,00 €           

48,00 €           

25,00 €           

individuell

Urnengemeinschaftsanlage

Beräumung Wahlgrab

Beräumung Urnenreihengrab

Beräumung Reihengrab

individuell individuell individuell

Ausnahmegenehmigungen

Grabmalgenehmigungen

0,00 €

768,00 €

1.3 | 2.3 | 3.3

Lö, Aff, Alb

individuell

Wahlgrab 

einstellig

Wahlgrab 

zweistellig

individuell individuell

Lö, Aff, Alb Lö, Aff, Alb


